
                           

Stadt Chemnitz 

Verkehrs- und Tiefbauamt
Verkehrsbehörde 
(Sitz: Friedensplatz 1, 09111 Chemnitz) 

Öffnungs- und Sprechzeiten 
Mo, Di, Do 08:30 - 12:00 Uhr 
Do 14:00 - 18:00 Uhr 
Mi, Fr geschlossen 

Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO 
für Handwerksbetriebe 

Antragsteller/in 
Ansprechpartner: Name Vorname 

Firma 

Gewerk 

Haus-Nr. Anschrift: Straße 

PLZ Ort Land 

Telefon Telefon (mobil) 

Fax E-Mail 

Angaben zum Fahrzeug 
Typ amtliches Kennzeichen 

Begründung der Notwendigkeit für das Kfz an der Arbeitsstelle 

Datum 

Die Ausnahmegenehmigung soll gelten ab  für ein Jahr (höchstzulässige Dauer). 

Datenschutzrechtlicher Hinweis 
Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung Ihres Antrages benötigt. 
Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 Abs. 1 und 2 DSGVO sind als Infoblatt im Dienst-
leistungsportal der Stadt Chemnitz im Internet (www.chemnitz.de) hinterlegt. 

Erklärung 
Ich versichere, dass ich das zugehörige Informationsblatt zur Kenntnis genommen habe und die Aus-
nahmegenehmigung nur in den festgelegten Fällen in Anspruch nehmen werde. 

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/in, Stempel 

Nicht durch Antragsteller/in auszufüllen: 

Bei Erfordernis: Stellungnahme der Handwerkskammer Chemnitz: 
Die Notwendigkeit einer Ausnahmegenehmigung liegt vor: ja nein 

Wir bestätigen, dass es sich beim Antragsteller um ein ein-
getragenes Handwerksunternehmen nach der HWO handelt: ja nein 

Datum, Unterschrift Handwerkskammer Chemnitz Dienstsiegel 

http:www.chemnitz.de
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